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nehmen lassen , zur Ueberbringung an
Las Amt versiegelt zuzustellen ist.

6 ) Regier ungs - Bekanntmachung
vom 22 . Januar  1820 . Febr.
Z. e. 3.

Zur allgemeinen Wissenschaft und Nach - ^ Ä ? r7m°ni!
achtung wird hiermittclst bekannt gemacht , daß <n - Gerichts-
abseitcn der Wittwe und Erben des verstorbe - b^ keit zu Ei¬

nen Richters Garrel zu Essen , die ihrem hof - '̂ " La-ue^
hörigen , zu Essen belegenen , Nicht - und Herrschaft;

Meierhofe anklebende Patrimonial - Gerichts - Ätz¬
barkeit an die gnädigste Landesherrschaft , un - diescrhalb ab-
ter gewissen Bedingungen , vom 1. Januar s^ chloffenen

. ' ^ ^ Berenftarung»
1820 . an übertragen worden , und die deshalb
mit der Herzoglichen Regierung , unter ober¬
vormundschaftlichem Consens des Herzogli¬

chen Landgerichts zu Cloppenburg , abgeschlos¬
sene Vereinbarung vom zi . Dec . 1819 . von
Seiner Herzoglichen Durchlaucht
in allen ihren Puncten genehmiget und in

Folge dessen weiter höchsten Orts verfügt wor¬
den sey , daß der Umfang besagter vormali¬

gen Patrimonial - Gerichtsbarkeit künftighin
von dem Herzoglichen Landgerichte zu Clop¬

penburg , zu dessen Competenz selbige geschla¬

gen worden , solle wahrgenommen werden.
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